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Zweck der Vereinbarung
 
Im ESF Plus-Programm „Gemeinsam für Qualität: Kinder beteiligen im Ganztag“ desBundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) kooperiert die Schule                                                                             mit dem örtlichen Schulträger/Kinder- und Jugendhilfeträger                                                                                                        für die Förderung von partizipativen Strukturen für Kinder im gesamten Schulalltag einer Ganztagsgrundschule zur Stärkung eines demokratischen Miteinanders in der schulischen Betreuung und Bildung. 
 
und
Umfang und Inhalt 
 
Die Kooperationspartnerinnen/Kooperationspartner vereinbaren eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit mit dem Ziel eines koordinierten Qualitätsentwicklungsprozesses zur Schaffung eines qualitativ hochwertigen Ganztagsangebots, mit dem partizipative Strukturen und demokratisches Handeln befördert werden. Dies soll erreicht werden durch
die Entwicklung und Durchführung von partizipativen Angeboten zur Förderung demokratischen Handelns durch qualifizierte Fach- und Lehrkräfte,die Entwicklung bzw. Überarbeitung von Ganztagsschulkonzepten, die einen direkten Bezug zur Förderung von Partizipation oder dem Ausbau von Beteiligungsstrukturen haben sowie einen Wissens- und Erkenntnistransfer.   
 
 
Hierfür sollen die erforderlichen Strukturen aufgebaut oder ergänzt werden. 
Zusammenarbeit
 
Die Zusammenarbeit wird wie folgt konkretisiert: 
Für die Koordinierung, Steuerung und Dokumentation der Prozesse sowie als Ansprechpartnerin/Ansprechpartner ist über die gesamte Projektlaufzeit eine vom Zuwendungsempfänger einzurichtende Koordinierungsstelle zuständig.Die pädagogische Fachkraft, die Lehrkraft und die Koordinierungsstelle nehmen an einer Tandem/Tridem-Qualifizierung im Themenfeld Partizipations- und Demokratieförderung im Ganztag teil und werden so dazu befähigt, Partizipationsmöglichkeiten im Ganztag zu erkennen, zu gestalten und damit eine demokratische Schulkultur zu befördern. Sie entwickeln bzw. überarbeiten gemeinsam ein Ganztagsschulkonzept samt Arbeits- und Zielplanung, Output und Zielwerten. Hierbei treten die pädagogischen Fachkräfte und die Lehrkräfte der beteiligten Grundschulen in einen gemeinsamen Prozess zur Entwicklung und Erprobung eines Partizipationsansatzes als Teil ihres Ganztagsschulkonzepts.Sie multiplizieren ihr Wissen und methodisch-didaktisches Know-how an das Lehrerkollegium und die pädagogischen Fachkräfte in der jeweiligen Ganztagsgrundschule.Sie wirken an den Angeboten zur Verbesserung von Teilhabemöglichkeiten mit.Die durch das Tandem qualifizierte pädagogische Fachkraft und Lehrkraft entwickeln gemeinsam mit der ebenso qualifizierten Koordinierungsstelle eine schulspezifische Strategie, um Partizipation zu fördern und Beteiligungsstrukturen auf- bzw. auszubauen.Neu erworbenes Wissen und Erkenntnisse werden regelmäßig in das Ganztagsschulkonzept aufgenommen. 
Abtretung
Keiner der Kooperationspartnerinnen/Kooperationspartner darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des anderen  - vorbehaltlich der Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers  - Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung teilweise oder ganz abtreten oder übertragen.
Datenschutz
Die Kooperationsvereinbarung unterliegt grundsätzlich den datenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß den Vorgaben der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die Beteiligten bekräftigen, dass die mit der Umsetzung der Kooperationsvereinbarung befassten Partnerinnen und Partner Daten der Projektteilnehmenden ausschließlich für die Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen erheben, verarbeiten und nutzen. 
 
Informationspflicht
Die Kooperationspartnerinnen/Kooperationspartner sind verpflichtet, sich untereinander bei Störungen jeglicher Art unverzüglich zu informieren, um die möglichen Auswirkungen gemeinsam beraten und beschließen zu können.
 
Beide Kooperationspartnerinnen/Kooperationspartner sehen die Planung als verbindlich an und schreiben sie fort. Die Partnerinnen/Partner stellen sich gegenseitig die erforderlichen Informationen und Materialien zur Verfügung.
Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen pädagogischer Fachkraft, Lehrkraft und Koordinierungsstelle zur gemeinsamen Weiterentwicklung des Partizipationsansatzes statt; hierbei werden Schulentwicklungsprozesse gemeinsam evaluiert und reflektiert.Entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit dem zuständigen Land werden individuell erforderliche Deputatstunden von Lehrkräften zur Verfügung gestellt.Die Schule stellt sicher, dass im Rahmen des Projektes Räumlichkeiten, Lehr- und Lernmittel grds. genutzt werden können. Die Koordinierungsstelle darf die gesamte Liegenschaft der Schule A zum Zwecke ihrer Aufgabenerfüllung betreten.Der Zugang zur Zielgruppe soll sichergestellt sein. Entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit dem zuständigen Land werden individuell erforderliche Deputatstunden von Lehrkräften zur Verfügung gestellt.Es findet eine gemeinsame Fach- und Öffentlichkeitsarbeit statt (Information der örtlichen Parlamentsvertreter, Flyer etc.).
Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner und Inkrafttreten
 
Person                                                                                                         für die Schule                                                                          
                                                                                                     und Person                                                                                                                                                 
                                                                      für den Schulträger/Träger der Kinder und Jugendhilfe                                                                           sind für die Umsetzung und Ausgestaltung der Kooperation verantwortlich. Sie sind gleichfalls Ansprechpersonen für das BMFSFJ und die vom BMFSFJ beauftragten Stellen.
 
Die Kooperationsvereinbarung tritt mit Wirkung zum                               in Kraft und gilt für die gesamte Förderphase des ESF Plus-Bundesprogramms (                                 -                                  ). Sie kann im gegenseitigen Einvernehmen der Kooperationspartnerinnen/Kooperationspartner bei Bedarf erweitert werden. Erweiterungen oder Kündigung dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und sind gegenüber dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) anzuzeigen. Es entstehen den Kooperationspartnerninnen/Kooperationspartnern keinerlei Kosten oder anderweitige Verpflichtungen über diejenigen hinaus, die vereinbart wurden und werden. 
 
 
Mit der vorliegenden Kooperationsvereinbarung erklären sich einverstanden:
 
 
Unterschrift
Unterschrift
Haftung
Die Kooperationspartnerinnen/Kooperationspartner führen die von ihnen übernommenen Aufgaben mit der erforderlichen Sorgfalt durch. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche untereinander im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung sind auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt.
Streitigkeiten
Die Kooperationspartnerinnen/Kooperationspartner vereinbaren, zu versuchen, Streitigkeiten im Zusammenhang mit der vorliegenden Vereinbarung gütlich beizulegen.
Optionale Anlagen 
 
z. B. Arbeitsplanung, Maßnahmenkonzept, Termine, Öffentlichkeitsarbeit
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